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Anmeldeformular der Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker 
Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Erziehungsberechtigten, die gemäß § 13 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.  
Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der Erhebung 
dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informierten. Diese Informationen 
finden Sie in Papierform im Sekretariat unserer Schule. 
 
Bei den mit * gekennzeichneten Angaben, handelt es sich um freiwillige Angaben. 

Aufnahmedatum:  
                                                                                       ______________________________ 

Klasse: 
                                   ______________________________ 
 

Anmeldung für:    Hauptschule     Realschule 

Name:  
 

Vorname:  

Geschlecht: 
 

 weiblich         männlich         divers 
geboren am:  
 

Geburtsort:  Geburtsland:  

Konfession:   evangelisch  
 

 ____________________ 

 katholisch 
 

 ohne 
Staatsangehörigkeit:   

 deutsch 
    

 ____________________________________  
Straße/Hausnummer: 
 

PLZ/Ort:                                                                                    Ortsteil:  
 

* Ich bin mit der Veröffentlichung nachfolgender Telefon-Nr. und E-Mail-Adresse in einer 
Klassenliste einverstanden:    ja    nein  
Name:                                                          Handy-Nr.:  
 

E-Mail: 
 
 

Einschulungsjahr in der Grundschule:                                   Wiederholte Klasse(n):                                                  

Name u. Anschrift der  
bisherigen Schule:  
 

 

Es liegt ein bereits festgestellter sonderpädagogischer Förderbedarf vor:    nein         ja        
 

Schwerpunkt(e):   Lernen   Emotional-Sozial   Sprache   Hören   Geistige Entwicklung   KME         
 

Verfügung vom: _____________________    Integrationshelfer:     ja         nein  
 

Erziehungsberechtigte/r:  
 

Straße/Hausnummer:  
 

PLZ/Ort:                                                                                     Ortsteil:  
 

Telefon-Nr.:                                                     * E-Mail: 
 

Erziehungsberechtigte/r:  
 

Straße/Hausnummer (falls abweichend):  
 

PLZ/Ort:                                                                                     Ortsteil:  
 

Telefon-Nr.:                                                     * E-Mail: 
 

*Notfallkontakt mit Abholberechtigung: 
 

Name:                                                                Telefon: 
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Sorgerecht:      beide         Mutter         Vater         Vormund  
Die Anmeldung ist lt. § 1629 BGB nur mit Zustimmung beider Erziehungsberechtigten zulässig. Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt 
sein, ist dies durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung oder Negativauskunft nachzuweisen. 
 

 

Masernschutzimpfung:     ja (Datum der Impfungen: __________________________)       nein 
 

Allergien und besondere Erkrankungen des Kindes:  
 
 

 Tierhaarallergie 
 
 

 weitere Allergien (Obst/Nüsse): _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________  
 

 *Erkrankungen: ______________________________________________________________ 
 

 
 

Mein/Unser Kind darf am Unterricht mit dem Schulhund teilnehmen:     ja         nein (Angst/Allergie) 
 

Mein/Unser Kind erfüllt die Anforderungen des Deutschen Jungendschwimmabzeichens:  
 

 Bronze (Freischwimmer)       Silber        Gold  
 
 

 Mein Kind kann nicht schwimmen  
 

Ich/Wir bin/sind bis auf ausdrücklichen Widerruf damit einverstanden, dass in der Verantwortung 
der Schule erstellte Bilder und Filme meines/unseres Kindes auf der Homepage der Schule 
www.bernhard-varenius-schule.de und in Printmedien (Elbe-Jeetzel-Zeitung) veröffentlicht werden: 
 
 ja        nein                mit Vor- und Zunamen        ohne Namen        
 
*Gewünschte Mitschüler/nicht gewünschte Mitschüler (max. 2 Namen): 
 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Wünsche aus schulorganisatorischen Gründen nicht immer umgesetzt werden können.  
*Besonderheiten/Sonstiges (z.B. LRS, ADHS etc.):  
 
 
 
 
 
Ich/Wir bestätige/n die Richtigkeit der vorstehenden Angaben:  

 
 
__________________  ________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
          Stand: 02/2025 
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___________________________________________________ 
Vor- und Zuname des Schülers/der Schülerin 
 

 
1. Kenntnisnahme 

 
Ich/Wir habe(n)  
 

• die Information zum Thema „Aufsicht und Haftung in der Schule“ (Anlage 1), 
• den Elternbrief zum Thema „Versicherungsschutz außerhalb der Unterrichtszeit“ (Anlage 2), 
• den Waffenerlass (Anlage 4), 
• die Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 S. 2 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) (Anlage 5) sowie 
• die Belehrung „Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Schule“ (Anlage 6) 

 
zur Kenntnis genommen. 
 

2. Verpflichtung 
 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, mein/unser Kind zur Einhaltung der Regeln anzuhalten, und 
kontinuierlich der Erziehungsverpflichtung bezüglich aller schulischen Angelegenheiten 
nachzukommen. 
 
 
 
 
_____________________________________          _________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
Ich verpflichte mich, alle vorgenannten Regeln und Vereinbarungen einzuhalten. 
 
 
 
_____________________________________          _________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
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Computer-Nutzungsordnung  

der Bernhard-Varenius-Schule 
vom 09.03.2017 

 
 

Anerkennung der Nutzungsordnung (Anlage 3) und Einwilligung in die Verwendung 
personenbezogener Daten für:  
 

      __________________________________________________ 
        Vor- und Zuname des Schülers/der Schülerin 

 
1. Hiermit erkläre(n) ich/wir, die Nutzungsordnung der Bernhard-Varenius-Schule vom 09.03.2017 
(Anlage  3) vollständig gelesen zu haben und diese einschließlich der darin enthaltenen 
Bestimmungen über den Datenschutz und das Fernmeldegeheimnis durch Unterschrift 
anzuerkennen. 
 
2.  Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die in § 4 der Nutzungsverordnung genannte Verwendung von 
personenbezogenen Daten (Datenschutz für Zugangsdaten) ein. 
 
 
 
 
 
_____________________________________          _________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
 
_____________________________________          _________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
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Anlage 1 
Information zum Thema  

„Aufsicht und Haftung in der Schule“ 
 

Inhalt und Grenzen der Aufsichtspflicht  
gemäß § 62 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) 

 
• die Aufsichtspflicht besteht im Schulgebäude, während der Pausen, im Unterricht sowie bei 

sonstigen Schulveranstaltungen innerhalb und außerhalb der Schule 
• die Aufsichtspflicht besteht auch an Bushaltestellen auf und unmittelbar vor dem 

Schulgelände 
• die Aufsichtspflicht der Schule beginnt mit dem Betreten des Schulgeländes, der Ankunft an 

der Haltestelle oder dem Betreten des räumlichen Bereiches einer Schulveranstaltung 
außerhalb der Schule (z.B. Sportgelände, Schwimmbad) 

• es gibt keine verbindlichen Vorgaben, was eine aufsichtsführende Lehrkraft konkret zu tun 
hat (Abhängig vom Alter, Reifegrad und Persönlichkeit der Schüler), allerdings erstreckt sich 
die Aufsichtspflicht auch darauf, dass Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereiches I 
nicht unbefugt das Schulgelände verlassen  

• eine Genehmigung zum Verlassen des Schulgeländes kann, im Einzelfall bei Vorliegen 
besonderer Gründe oder generell, von der Schule erteilt werden, wenn die 
Erziehungsberechtigten zugestimmt haben 

• eine besondere Verpflichtung besteht bei Unglücksfällen (Erste Hilfe, ggf. Krankenwagen 
rufen) 

• auf dem Schulweg besteht grundsätzlich keine Aufsichtspflicht der Schule; Schule und 
Schulträger sollten sich aber für einen möglichst gefahrlosen Weg verantwortlich fühlen 
(Schule: Verkehrserziehung, Schulträger: Bildung von geeigneten Schulbezirken und 
Schülerbeförderung) 

 
 
 

Bitte beachten Sie hierzu auch das nachfolgende Informationsschreiben 
„Versicherungsschutz außerhalb der Unterrichtszeit“! 
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Anlage 2 
 

Versicherungsschutz außerhalb der Unterrichtszeit  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wenn Sie Ihr Kind an unsere Schule schicken, übergeben Sie es in unsere Verantwortung und Obhut. 
Das heißt, Ihr Kind genießt Versicherungsschutz.  
 

Nun ergeben sich durch gewisse „Freiräume“ Möglichkeiten, sich unserer Aufsicht zu entziehen – 
also, den Versicherungsschutz zu verlieren. Deshalb möchte ich auf Folgendes hinweisen: 
 

1) Ihr Kind ist auf dem direkten Weg zur Schule und auf dem direkten Heimweg versichert. Der 
Versicherungsschutz erlischt, wenn das Kind Umwege geht oder fährt.  

 

2) Ihr Kind soll zu den aktuell geltenden Unterrichtszeiten in die Schule kommen und sich 
unmittelbar nach Schulschluss auf den Heimweg begeben, wer morgens deutlich zu früh 
kommt, fällt nicht unter die schulische Aufsichtspflicht. 

 

3) Vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss sind die Wege zu den Geschäften 
(z.B. REWE, Lidl) nicht versichert. Die Lehreraufsicht an der Bushaltestelle trägt keine 
Verantwortung für Schüler, die sich aus dem Aufsichtsbereich entfernen und zum Einkaufen 
gehen; die Lehreraufsicht gilt ausschließlich für die Bushaltestelle. 
 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter über den möglichen Verlust des Versicherungs-
schutzes.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 

Sabrina Lumpe 
Schulleiterin  
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Anlage 3 
Computer-Nutzungsordnung  

der Bernhard-Varenius-Schule 
vom 09.03.2017 

Präambel 

Die nachfolgende Nutzungsordnung stellt wichtige Grundregeln im Umgang mit Computern der 
Schule durch Schülerinnen und Schüler auf. Insbesondere müssen Schülerinnen und Schüler darauf 
achten, dass 

• mit den Computern der Schule und dazugehörigen Geräten sorgfältig umgegangen wird, 
• die persönlichen Zugangsdaten für die Computernutzung (Passwort) geheim gehalten und 

ausschließlich vom jeweiligen Nutzungsberechtigten verwendet werden, 
• fremde Rechte und insbesondere das Urheberrecht beachtet werden, vor allem, dass 

Materialien, die von anderen Personen stammen, nicht unberechtigt veröffentlicht werden 
und dass kein unberechtigter Download von Musikdateien, Spielen etc. erfolgt, 

• illegale Inhalte weder veröffentlicht noch im Internet aufgerufen werden, 
• persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Personenfotos) von Lehrkräften, Schülerinnen und 

Schülern und sonstigen Personen nicht unberechtigt im Internet veröffentlich werden.  

A. Benutzung der Computer und sonstiger Hardware in der Schule 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
Die Regelungen des Abschnitts A gelten für die Nutzung der Computer, Computerdienstleistungen 
und Netzwerke, die von der Bernhard-Varenius-Schule betrieben werden. Hierzu zählen 
insbesondere die Nutzung der von der Schule gestellten Computer in den Computerräumen und in 
den Bibliotheken sowie die Nutzung zentraler Server-Dienste der Schule.  
 
Darüber hinaus gelten die Regelungen für Computer und sonstige mit digitaler Netzwerktechnik 
ausgestattete digitale Endgeräte, die von den Schulangehörigen in die Schule mitgebracht werden, 
soweit sie nach Sinn und Zweck auch auf diese Geräte anwendbar sind.  
 

§ 2 Nutzungsberechtigte 
(1) Die in § 1 Satz 1 genannten Computer und Dienste der Bernhard-Varenius-Schule können 
grundsätzlich im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten von allen angehörigen Schülerinnen und 
Schülern unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen genutzt werden, soweit die Computer 
nicht im Einzelfall besonderen Zwecken vorbehalten sind. Die Schulleitung oder in Absprache mit 
dieser der verantwortliche Administrator kann weitere Personen zur Nutzung zulassen (z.B. 
Gastschüler). Die Benutzung kann eingeschränkt, (zeitweise) versagt oder (zeitweise) 
zurückgenommen werden, wenn nicht gewährleistet erscheint, dass die betreffende Schülerin oder 
der betreffende Schüler ihren bzw. seinen Pflichten als Nutzer nachkommen wird.  
 

§ 3 Zugangsdaten 
Alle gemäß § 2 berechtigten Schülerinnen und Schüler erhalten für den Zugang zu den 
Computersystemen der Schule und zum schulischen Netzwerk jeweils eine individuelle 
Nutzerkennung und wählen sich ein Passwort (Zugangsdaten). Mit diesen Zugangsdaten können sie 
sich an allen zugangsgesicherten Computersystemen der Schule anmelden. Das Computersystem, an 
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dem sich ein Nutzer im Netz angemeldet hat, ist aus Sicherheitsgründen durch diesen niemals 
unbeaufsichtigt zu lassen. Nach Beendigung der Nutzung hat sich der Nutzer an seinem 
Computersystem ordnungsgemäß abzumelden.  
 

§ 4 Datenschutz der Zugangsdaten 
 Die im Rahmen der Zuteilung der Zugangsdaten erhobenen persönlichen Daten der Schülerinnen 
und Schüler (z.B. Name, Klassenzughörigkeit) werden von Seiten der Schule nicht an Dritte 
weitergegeben, es sei denn die Weitergabe erfolgt in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 
(z.B. im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen); in diesem Falle werden nur solche Informationen 
weitergegeben, zu deren Weitergabe die Schule gesetzlich verpflichtet ist.  
Mit der Anerkennung der Nutzungsordnung erklärt sich der Nutzer – bei minderjährigen 
Schülerinnen und Schülern in gesetzlicher Vertretung durch zusätzliche Einwilligung einer 
personensorgeberechtigten Person – zugleich einverstanden, dass die Schule berechtigt ist, seine 
persönlichen Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen zu speichern.  
 

§ 5 Passwortweitergabe 
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, ihr Passwort geheim zu halten. Dieses darf 
insbesondere nicht an andere Personen weitergegeben werden und ist vor dem Zugriff durch andere 
Personen geschützt aufzubewahren. Die für die Computernutzung in der Schule verantwortliche 
Person ist unverzüglich zu informieren, sobald dem Nutzer bekannt wird, dass sein Passwort 
unberechtigt durch andere Personen genutzt wird. Die Schulleitung ist berechtigt, die Zugangsdaten 
eines Nutzers unverzüglich zu sperren, wenn der begründete Verdacht besteht, dass das Passwort 
durch unberechtigte Personen genutzt wird; der betroffene Nutzer wird hierüber informiert und 
erhält ein neues Passwort zugeteilt, soweit er nicht selbst bewusst zu dem Missbrauch beigetragen 
hat.  Das Arbeiten unter einem fremden Passwort („Passwort-Sharing“) ist untersagt. Wer ein 
fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, dies der Schulleitung oder der für die Computernutzung 
verantwortlichen Person mitzuteilen.  
 

§ 6 Schulorientierte Nutzung 
Die schulische IT-Infrastruktur (z.B. schulische Computersysteme, Internetzugang, Software, 
Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner) darf nur für schulische Zwecke genutzt werden. Als 
Nutzung zu schulischen Zwecken ist neben Arbeiten im Rahmen des Unterrichts sowie der Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts auch die Nutzung zum Zwecke der Ausbildungs- und 
Berufsorientierung und der politischen, zeitgeschichtlichen, technischen oder sprachlichen 
Weiterbildung sowie ein elektronischer Informationsaustausch anzusehen, der unter 
Berücksichtigung seines Inhalts und des Adressatenkreises mit der schulischen Arbeit im 
Zusammenhang steht.  
 

§ 7 Gerätenutzung 
Die Bedienung der von der Schule gestellten oder erlaubterweise von Schülerinnen und/ oder 
Schülern mitgebrachten privaten stationären oder portablen Computer einschließlich jedweder Hard- 
und Software hat entsprechend den Anweisungen der aufsichtsführenden Lehrkraft oder sonstigen 
Aufsichtsperson oder der für die Computernutzung verantwortlichen Person zu erfolgen.  Gegenüber 
den nach § 2 nutzungsberechtigten Schülerinnen und Schülern, welche die Geräte entgegen den 
Instruktionen und Anweisungen der aufsichtsführenden Person nutzen, können geeignete                  
Aufsichtsmaßnahmen ergriffen werden, damit die Betriebssicherheit aufrechterhalten bzw. wieder 
hergestellt werden kann.  
In Betracht kommt insbesondere die Untersagung der weiteren Nutzung der Geräte auf Dauer oder 
für einen bestimmten Zeitraum. Die Schülerinnen und Schüler sind zum sorgsamen Umgang mit den 
von der Schule gestellten Geräten verpflichtet. Insbesondere sind die Computertastaturen vor 
Beschmutzungen oder Kontaminierung mit Flüssigkeiten zu schützen. Das Essen und Trinken 
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während der Nutzung der von der Schule gestellten Computer ist untersagt.  Nach Beendigung der 
Nutzung muss der Raum ordnungsgemäß verlassen werden. Dabei ist jeder Nutzer für seinen 
Arbeitsplatz verantwortlich (PC ordnungsgemäß herunterfahren, Gerät/Monitor ausschalten, 
Arbeitsplatz aufräumen, Stuhl ordentlich an den Tisch stellen). 
 

§ 8 Beschädigung der Geräte 
Störungen oder Schäden an den von der Schule gestellten Computern sind der aufsichtsführenden 
Person oder der für die Computernutzung verantwortlichen Person unverzüglich zu melden. Die 
vorsätzliche Beschädigung von Sachen ist strafbar und kann zur Anzeige gebracht werden. Wer 
schuldhaft Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen. Darüber hinaus kann der handelnden Person 
die weitere Nutzung dieser Geräte auf Dauer oder für einen bestimmten Zeitraum untersagt werden.  

 
§ 9 Sonstige Einwirkung auf Geräte oder gespeicherte Daten 

Veränderungen der Installation und Konfiguration der von der Schule gestellten Computersysteme 
und des Netzwerkes (z.B. durch das Einschleusen von Viren, Würmern oder Trojanischen Pferden) 
sowie Manipulationen an der schulischen Hardwareausstattung sind untersagt. Fremdgeräte 
(insbesondere private Notebooks oder sonstige mit drahtgebundenen oder drahtlosen 
Netzwerktechniken ausgestattete digitale Endgeräte) dürfen nicht ohne Zustimmung der 
aufsichtsführenden Lehrkraft oder der für die Computernutzung verantwortlichen Person an 
Computersysteme der Schule oder an das schulische Netzwerk angeschlossen werden. Das Ein- und 
Ausschalten der von der Schule gestellten Computersysteme erfolgt ausschließlich durch die 
aufsichtsführende Lehrkraft bzw. die für die Computernutzung verantwortliche Person oder mit 
deren ausdrücklicher Zustimmung. 
 
Das Verändern, Löschen, Entziehen oder sonstige Unbrauchbarmachen von Daten, die auf den von 
der Schule gestellten Computern von anderen Personen als dem jeweiligen Nutzer gespeichert 
wurden, ist grundsätzlich untersagt. Automatisch geladene Programme (wie Virenscanner) dürfen 
nicht deaktiviert oder beendet werden. Ausnahmsweise darf eine Veränderung oder Löschung 
solcher Daten auf Anweisung oder mit Zustimmung der aufsichtsführenden Lehrkraft oder der für die 
Computernutzung verantwortlichen Person erfolgen, wenn hierdurch keine Rechte dritter Personen 
(z.B. Urheberrechte, Datenschutz) verletzt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Datenlöschung oder -veränderung im Einvernehmen mit dem Berechtigten erfolgt.  Die Installation 
von Software – egal in welcher Form – auf den von der Schule gestellten Computern ist nur nach 
Genehmigung durch die für die Computernutzung verantwortliche Person zulässig.  
 

§ 10 Kosten 
Die Nutzung der Computerarbeitsplätze und die Bereitstellung des Zugangs zum Internet stehen den 
nutzungsberechtigten Schülerinnen und Schülern kostenfrei zur Verfügung.  
 
B. Abruf von Internet-Inhalten  
 

§ 11 Verbotene Nutzungen 
Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des 
Jugendschutzrechts, sind zu beachten. Es ist vor allem verboten, pornografische, 
gewaltverherrlichende, rassistische oder sonst jugendgefährdende Inhalte (z.B. nach dem 
Jugendschutzgesetz indizierte oder die Menschenwürde verletzende Inhalte) aufzurufen oder zu 
speichern. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen und der 
aufsichtsführenden Lehrkraft oder der für die Computernutzung verantwortlichen Person 
unverzüglich Mitteilung zu machen.  
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§ 12 Download von Internet-Inhalten 

Der Download, d.h. das Kopieren von Dateien (vor allem von Musikstücken und Filmen), die in so 
genannten File-Sharing-Netzwerken angeboten werden, sind untersagt. Auch die Umgehung von 
Kopierschutzmechanismen ist generell nicht erlaubt.  
 

§ 13 Online-Abschluss von Verträgen: kostenpflichtige Angebote 
Schülerinnen und Schüler dürfen im Rahmen der Nutzung von Internetinhalten weder im Namen der 
Schule noch im Namen anderer Personen oder selbstverpflichtend Vertragsverhältnisse aufgrund von 
Angeboten in Informations- und Kommunikationsdiensten eingehen. Ohne Erlaubnis der Schulleitung 
dürfen des Weiteren keine für die Schule kostenpflichtigen Dienste im Internet in Anspruch 
genommen werden.  

C. Veröffentlichung von Inhalten im Internet 

 
§ 14 Illegale Inhalte 

Es ist untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische, jugendgefährdende, 
beleidigende oder sonst strafrechtlich verbotene Inhalte im Internet zu veröffentlichen, zu versenden 
oder sonst zugänglich zu machen. Ferner dürfen Inhalte, die dem Ansehen oder dem 
Erscheinungsbild der Schule schaden, nicht verbreitet werden.  
 

§ 15 Veröffentlichung fremder urheberrechtlich geschützter Inhalte 
Texte, (gescannte) Bilder oder sonstige urheberrechtlich geschützte fremde Inhalte (z.B. Audio- und 
Videodateien) dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers oder der sonstigen Rechteinhaber im 
Internet zum Abruf bereitgestellt, also veröffentlicht werden.  
 

§ 16 Beachtung von Bildrechten 
Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von Fotos im Internet ist nur 
gestattet mit der Genehmigung der abgebildeten Personen, im Falle der Minderjährigkeit auch von 
deren Erziehungsberechtigten.  
 

§ 17 Schulhomepage 
Nach § 2 nutzungsberechtigte Schülerinnen und Schüler dürfen Inhalte auf der Schulhomepage nur 
mit Zustimmung der Schulleitung oder der für die Computernutzung zuständigen Person 
veröffentlichen. Die Veröffentlichung von Internetseiten im Namen oder unter dem Namen der 
Schule bedarf stets der Genehmigung durch die Schulleitung oder einer durch sie autorisierten 
Person. Dies gilt auch im Falle von Veröffentlichungen außerhalb der Schulhomepage – etwa im 
Rahmen von Schul- oder Unterrichtsprojekten.  
 

§ 18 Verantwortlichkeit 
Die nach § 2 nutzungsberechtigten Schülerinnen und Schüler sind für die von ihnen im Internet 
veröffentlichten Inhalte und Äußerungen innerhalb der gesetzlichen Grenzen (z.B. Vorliegen der 
Strafmündigkeit ab 14 Jahren; zivilrechtliche Deliktsfähigkeit) verantwortlich, soweit sie nicht 
glaubhaft machen können, dass ein Missbrauch ihrer Nutzerkennung durch andere Personen – etwa 
nach vorher vergessener Abmeldung des nach § 2 Nutzungsberechtigten – stattgefunden hat. 
Gegenüber der verantwortlichen Schülerin oder dem verantwortlichen Schüler können Maßnahmen 
nach § 2 Satz 3 und § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 ergriffen werden.  
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§ 19 Bekanntgabe persönlicher Daten im Internet 
Schülerinnen und Schülern ist es untersagt, ihre persönlichen Daten (z.B. Telefonnummer, Adresse, 
E-Mail-Adresse oder ähnliches) oder Personenfotos ohne Einwilligung der aufsichtsführenden 
Lehrkraft oder der für die Computernutzung verantwortlichen Person im Internet, etwa in Chats oder 
Foren, bekannt zu geben.  
 
D. Datenschutz, Fernmeldegeheimnis 
 

§ 20 Aufsichtsmaßnahmen, Administration 
(1) Die Schule ist zur Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu speichern und 
zu kontrollieren. Darüber hinaus können bei der Inanspruchnahme von schulischen 
Computersystemen oder Netzwerken die zur Sicherung des Betriebs, zur Ressourcenplanung, zur 
Verfolgung von Fehlerfällen und zur Vermeidung von Missbrauch erforderlichen personenbezogenen 
Daten elektronisch protokolliert werden. Die für die Administration zuständige Person ist berechtigt, 
zum Zwecke der Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Netzwerkbetriebes (z.B. technische 
Verwaltung des Netzwerkes, Erstellung zentraler Sicherungskopien, Behebung von Funktions-
störungen) oder zur Vermeidung von Missbräuchen (z.B. strafbare Informationsverarbeitung oder 
Speicherung) Zugriff auf die Daten der Nutzer zu nehmen, sofern dies im jeweiligen Einzelfall 
erforderlich ist. Gespeicherte Daten werden in der Regel nach einem Monat, spätestens jedoch zu 
Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines 
schwerwiegenden Missbrauches der schulischen Computer begründen. 
 
(2) Die Schule wird von ihren Einsichtsrechten nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch und bei 
verdachtsunabhängigen Stichproben Gebrauch machen.  Die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses 
im Sinne des § 88 TKG wird gewährleistet.  Die für die Computerinfrastruktur Verantwortlichen 
haben die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die vorgenannten Systeme bekannt 
gewordenen Daten geheim zu halten. Zulässig sind Mitteilungen, die zum Betrieb der Rechner und 
Dienste, zur Erstellung von Abrechnungen, zur Anzeige strafbarer Handlungen und zur Durchführung 
von Ordnungsmaßnahmen erforderlich sind. 

E. Schlussvorschriften 

§ 21 Inkrafttreten, Nutzerbelehrung 
Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung und tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntgabe durch Aushang in der Schule in Kraft. Alle nach § 2 Nutzungsberechtigten werden über 
diese Nutzungsordnung unterrichtet. Einmal zu jedem Schuljahresbeginn findet eine Aufklärungs- 
und Fragestunde hinsichtlich der Inhalte der Nutzungsordnung statt, die im Klassenbuch protokolliert 
wird.  Die nach § 2 nutzungsberechtigten Schülerinnen und Schüler, im Falle der Minderjährigkeit 
außerdem ihre Erziehungsberechtigten, versichern durch ihre Unterschrift (siehe Anhang), dass sie 
diese Nutzungsordnung anerkennen. Dies ist Voraussetzung für die Nutzung.  
 

§ 22 Verstöße gegen die Nutzungsordnung 
Schülerinnen und Schüler, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz 
kopieren oder verbotene Inhalte nutzen, können gegebenenfalls zivil- oder strafrechtlich verfolgt 
werden. Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der 
Nutzungsberechtigung für das Netz und die Arbeitsstation schulordnungsrechtliche Maßnahmen zur 
Folge haben.  
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Anlage 4 
 

Waffenerlass 
 

Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren 
Gegenständen sowie von Chemikalien in Schulen 

 
RdErl. d. MK v. 1.4.2008 - 35-306-81-701/04 (Nds.MBl. Nr.24/2008 S.679; SVBl. 11/2008 S.388) - 

VORIS 22410 - Bezug: Erl. v. 29.6.1977 (SVBl. S.180), geändert durch RdErl. v. 15.1.2004 
(SVBl. S.133) - VORIS 22410 00 00 00 011 – 

 
1. Es wird untersagt, Waffen i.S. des Waffengesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit in die 
Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen. Dazu 
gehören die im Waffengesetz als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die so 
genannten Springmesser, Fallmesser, Einhandmesser und Messer mit einer festen Klinge von mehr 
als 12 cm Klingenlänge, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.) sowie Schusswaffen (einschließlich 
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen).  
 
2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z.B. Gassprühgeräte), Hieb- und 
Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände wie Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, 
Pfeffersprays und Laser-Pointer.  
 
3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht 
oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des Waffengesetzes 
ganz oder teilweise ausgenommen sind (z.B. Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen mit einer 
Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen oder Beisichführen von 
Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i.S. des 
Waffengesetzes verwechselt werden können.  
 
4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer 
Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (z.B. Jagdschein) oder erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen. 
  
5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von 
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive 
Verbindungen verwendet zu werden.  
 
6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z.B. für Sport- oder Theaterveran-
staltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen mit Essenverkauf.  
 
7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt dieses 
RdErl. zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders einzugehen. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens von Waffen usw. eine 
Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann.  
 
8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der Regel erstes und 
fünftes Schuljahr sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) den Erziehungsberechtigten zur 
Kenntnis zu geben.  
 
9. Dieser RdErl. tritt am 1.1.2009 in Kraft. Gleichzeitig wird der Bezugserlass aufgehoben.  
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Anlage 5 
 
 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte  
gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 
 
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere 
Gemeinschaftseinrichtungen besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es andere 
Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade Säuglinge und 
Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich dort noch 
Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen. 
 
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, Verhaltens-
weisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie es das Infektionsschutzgesetz 
vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der 
Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten 
wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen 
gehen darf, wenn 
 
• es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht wird. 

Dazu gehören Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und durch EHEC-Bakterien 
verursachter Brechdurchfall sowie die bakterielle Ruhr. Alle diese Krankheiten 
kommen bei uns in der Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem nennt das Gesetz noch 
virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung, es ist aber höchst 
unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger nach Deutschland mitgebracht und hier 
weiter übertragen werden); 
 

• eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verläuft 
bzw. verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, 
Hirnhautentzündung durch Haemophilus influenzae b-Bakterien, Meningokokken- 
Infektionen, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis (infektiöse Gelbsucht) A und E (E ist 
bei uns ebenfalls nicht verbreitet, kann aber aus dem Urlaub mitgebracht werden); 
 

• es unter Kopflaus- oder Krätzmilbenbefall leidet und die Behandlung noch nicht abgeschlossen 
ist; 
 

• es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Magen-Darm-Erkrankung 
erkrankt ist oder ein entsprechender Verdacht besteht. 
 

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Brechdurchfälle 
und Hepatitis A (und E) kommen durch Schmierinfektionen zustande oder es handelt sich um 
sogenannte Lebensmittelinfektionen. Die Übertragung erfolgt dabei durch mangelnde Händehygiene 
bzw. durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten über Gegenstände (Handtücher, Möbel, 
Spielsachen). Durch Tröpfchen werden z.B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten 
übertragen. Die Verbreitung von Krätzmilben, Läusen sowie der ansteckenden Borkenflechte erfolgt 
über Haar- und Hautkontakte. 
 

Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen besonders günstige Bedingungen für eine 
Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie deshalb, bei ernsthaften 
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Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 
nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen 
länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen, wie z.B. abnormem 
Husten oder Halsschmerzen mit auffallendem Mundgeruch) oder auch bei Läusebefall. 
 
Ihr Haus- oder Kinderarzt wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn 
die Diagnose gestellt werden konnte - darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung 
hat, die einen Besuch der Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 
 
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen 
Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns bei einer der oben genannten Krankheiten auch die 
Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen 
ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen. 
 
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon z.B. über Tröpfchen 
beim Reden möglich ist, bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind 
bereits Spielkameraden, Mitschüler oder Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten 
Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall müssen wir die Eltern der übrigen 
Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren. 
 
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden 
in einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit dem 
Stuhl ausgeschieden. Dadurch besteht die Gefahr einer Ansteckung der Spielkameraden, 
Mitschüler oder des Personals. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die 
„Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr- 
Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in 
eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen. 
 
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infektions-
krankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon 
aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss 
Ihr Kind zu Hause bleiben. 
 
Weitere Informationen zum Besuchsverbot der Schule oder einer anderen Gemeinschaftseinrichtung 
für Ausscheider oder ein möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind, können Sie bei Ihrem 
behandelnden Arzt oder Ihrem Gesundheitsamt erhalten. 
 
Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie uns benachrichtigen. 
 
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, (Typhus) und Hepatitis A stehen 
Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt 
in Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz 
jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr 
Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Anlage 6 
Belehrung Rauchen und Konsum 

alkoholischer Getränke in der Schule 
 

RdErl. d. MK v. 7.12.2012 - 34-82 114/5 - VORIS 21069 - 
Bezug: RdErl. d. MK v. 3.6.2005 (SVBl. S. 351) - 23-82 114/5 - VORIS 21069 – 

 
 
1. Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind im Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände während schulischer Veranstaltungen sowie bei 
Schulveranstaltungen außerhalb der Schule verboten. 
 
2. Die Schule entwickelt unter Einbeziehung der Schülerschaft und der 
Erziehungsberechtigten ein Präventionskonzept mit dem Ziel, die heutige und 
zukünftige Generation vor den gesundheitlichen, gesellschaftlichen, 
umweltrelevanten und wirtschaftlichen Folgen des Tabak- und Alkoholkonsum sowie 
des Passivrauchen zu schützen. Der Schulelternrat muss dem Konzept zustimmen. 
 
3. Das Präventionskonzept ist jährlich neu zu beschließen. In Schulen mit einem 
Schulprogramm ist das Präventionskonzept in die Schulprogrammentwicklung 
aufzunehmen. 
 
4. Im Einzelfall sind von dem Verbot alkoholischer Getränke nach Ziffer 1 Ausnahmen 
zulässig. Eine Befreiung von Schülerinnen und Schülern ist nur zulässig bei 
Schülerinnen und Schülern des Sekundarbereichs II, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Unter Anlegung eines strengen Maßstabes kann von dem Verbot 
befreien 

• die Schulleiterin oder der Schulleiter bei besonderen Gelegenheiten (z.B. 
Schulentlassungsfeiern, Jubiläen usw.) sowie 

• die Aufsicht führende Lehrkraft bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule. 
 

Wenn an der Schulveranstaltung minderjährige Schülerinnen und Schüler 
teilnehmen, ist die Zustimmung der jeweiligen Klassenelternschaften erforderlich. 
 
5. Von dem Verbot nach Ziff. 1 sind solche Räume und Grundstücksflächen 
ausgenommen, die ausschließlich Dritten überlassen sind. 
 
6. Dieser RdErl. tritt am 01.01.2013 in Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ablauf des 
31.12.2012 außer Kraft. 
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